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La Société Hoffm ann-La Roche 
au Chef du Département politique, G. Motta

L. V erkehr mit Russland und
Haager Opium -Konvention Basel, 25. Juni 1923

Die Befürchtungen, denen wir in unserem Schreiben vom 1. Juni d.Js.1 Aus
druck gegeben haben, finden leider ihre Bestätigung durch die Mitteilungen der 
Presse über den Wirtschafts-Boykott, den Russland über die Schweiz verhängt 
haben soll, sowie durch eine telegraphische Nachricht, die wir soeben von unse
rem Vertreter in Moskau via Riga erhalten, worin es heisst: «seit gestern jegliches 
Arbeiten jeder Beziehung für uns momentan ausgeschlossen. Näheres brieflich». 
Sie wollen daraus entnehmen, dass unser Vertreter, den wir mit erheblichen 
Kosten seit Monaten in Moskau sitzen haben und dem es auch gelungen war, die 
Handelsbeziehungen zu Russland wieder aufzunehmen, seit dem 24. Juni seine

1. Dans cette lettre, H o ffm a n n -L a  R oche résum ait la reprise de ses activités en Russie et 
annonçait leur interruption subite à la suite de l ’assassinat de V orow sky à Lausanne: [ ...]Russ
land ist vor dem Kriege das wichtigste Absatzgebiet für unsere pharmazeutischen Präparate 
gewesen. Durch systematische Propagierung und sorgfältige Belieferung war es uns gelungen, 
unsere bekannten Markenartikel derart bei den russischen K onsum enten einzuführen, dass der 
schweizerischen Volkswirtschaft Jahr für Jahr erhebliche E innahm en aus Russland zuflossen. 
Wir brauchen nicht zu schildern, in welcher Weise der Krieg und die russische Revolution die 
Ergebnisse vieljähriger Arbeit zu nichte machten, wohl aber erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, 
dass wir nun seit drei Jahren wieder mit grosser M ühe und erheblichen Unkosten an dem W ie
deraufbau unseres russischen Geschäftes arbeiten. Es ist uns auch gelungen, sowohl unsere Spe
zialpräparate, als unsere chemischen Produkte wieder nach Russland zu liefern, allerdings nicht 
mehr an die Privatkundschaft, sondern durch die offiziellen Handelsvertretungen der Russi
schen Sozialistischen Föderativen Sowjet-Republik, die uns auch den Verkauf eines wichti
gen russischen Monopolartikels, des Santonins, übergeben hat. Diesen Artikel haben wir wäh
rend zwei Vertragsjahren mit Erfolg und auch zur Befriedigung unserer Auftraggeber vertrie
ben. Der Abschluss eines dritten Vertrages stand vor einigen W ochen unmittelbar bevor, als die 
V erhandlungen plötzlich durch den Vorfall in Lausanne zum Stocken kamen. Am 30. Mai hat 
nun die russische Handelsvertretung in Berlin unserem dortigen U nterhändler mitgeteilt, dass 
sie von Moskau die Anweisung bekom m en habe, mit Schweizerfirmen jeglichen Verkehr abzu
brechen; zu ihrem Leidwesen müsse sie deshalb davon absehen, den dritten Santonin-Kontrakt 
mit uns abzuschliessen.

Sie werden, hochgeachteter Herr Bundesrat, verstehen, wie uns diese Nachricht betroffen 
hat, denn es handelt sich dabei nicht nur um diesen Kontrakt, sondern darum, ob Russland wie
derum ausscheidet als Konsument unserer Präparate überhaupt und wir derart um die Früchte 
unserer vielen Bemühungen der letzten Jahre kom m en müssen.

Wir haben uns erlaubt Ihnen diese Sorgen zu unterbreiten, einmal, weil es dem hohen Bun
desrate vielleicht möglich sein wird, etwas zum Schutze unserer Interessen zu unternehmen, 
andererseits, um vor einer raschen Preisgabe anderer Einnahmequellen, wie sie zurzeit von 
einer aus G enf inspirierten Presse verlangt wird, ernstlich zu warnen.

Im gleichen Sinne haben wir an das Volkswirtschaftsdepartement und an das Departem ent 
des Innern geschrieben (E  2001 B 8 /2 8 ) .
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Tätigkeit einstellen muss. Damit dürfte auch der in unserem Schreiben vom 
l.Jun i erwähnte Santonin-Kontrakt endgültig verloren sein, Nachrichten aus 
anderen Quellen scheinen das leider zu bestätigen.

Wenn es Sie interessiert, so wollen wir Ihnen gerne ziffernmässige Unterlagen 
über den Handelsverkehr, welchen wir mit Russland in den letzten Jahren wieder 
gepflegt haben, geben, damit Sie erwägen können, wie empfindlich uns diese 
Beeinträchtigung unserer Tätigkeit trifft. Wir haben in den letzten Jahren stets 
mit Gegenmassnahmen unserer ausländischen Konkurrenz, insbesondere der 
deutschen, zu kämpfen gehabt, ohne dass es ihr gelungen wäre, unsere Beziehun
gen zum Volkskommissariat für Aussenhandel der Soviet-Republik zu trüben; 
nun müssen wir untätig Zusehen, wie die anderen Fabriken die Situation für sich 
ausbeuten.

Wie schon letzthin erwähnt, haben wir uns erlaubt, diese Situation zu schildern 
für den Fall, dass es Ihnen möglich sein sollte, etwas zum Schutze unserer Interes
sen zu unternehmen, ferner aber auch im Hinblick auf die bevorstehende Ratifi
kation der Haager Opium-Konvention, die uns ein anderes Arbeitsgebiet 
beschränken oder verschliessen wird.

In gleichem Sinne haben wir an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte
ment und an das Departement des Innern geschrieben.
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Le Chargé d ’A f f  aires de Suisse à Washington,
K. Bruggmann, au Chef du Département politique, G. Motta

L  Washington, 5. Juli 1923

Bezugnehmend auf den Bericht unserer Gesandtschaft vom 9. Februar1 beehre 
ich mich zu Ihrer Kenntnis zu bringen, dass das Staatsdepartement der G esandt
schaft seine Stellungnahme zu den im Sinne Ihrer Weisungen vom 28. Juli 1921 
gemachten Anregungen2 betreffend Abschluss eines Schiedsgerichtsvertrages 
mitgeteilt hat. Die Abschrift der vom 30. Juni datierten Antwortnote3, sowie die 
darin bezeichneten Beilagen finden Sie beigeschlossen.

1. Dans ce b re f rapport, le M inistre Peter écrivait: A yant eu l’occasion d ’aller au D épartem ent 
d ’Etat et de voir M. le Secrétaire Hughes, je lui ai rappelé  incidemment que je n ’avais pas encore 
reçu de réponse au sujet de notre  proposition de conclure un traité d ’arbitrage avec les Etats- 
Unis.

Monsieur Hughes m ’a répondu q u ’il avait en effet un peu perdu de vue cette question à cause 
de toute la besogne qui incombe à son département. C ependant il m ’a promis de revoir la chose 
avec la Division com pétente et de me donner une réponse le plus vite possible (E  2001 (C) 7 /  2).
2. N on reproduits, cf. E 2200 Washington 13/7.
3. N on reproduit.
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